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An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

24. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 
07.12.2023;  

TOP 8 „Wofür setzt das Familienministerium Selbstbewirtschaf-
tungsmittel ein?“ 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Einsatz von Selbstbewirtschaftungsmittel im Bereich Kinder und Jugend 

gebeten worden.  

 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende Ihnen meinen 

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 

für Familie, Kinder und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration 

 

zum TOP 8  

„Wofür setzt das Familienministerium Selbstbewirtschaftungsmittel ein?“ 

auf Antrag der SPD-Fraktion 

 

Sitzung des AFKJ am 07. Dezember 2023 

 

 

Unter Berücksichtigung der einschlägigen Haushaltsvermerke stehen nicht veraus-

gabte Mittel des Kapitels 07 040 (Kinder- und Jugendhilfe) in Form von Selbstbewirt-

schaftungsmitteln zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden im Bereich des 

Kapitels 07 040 Selbstbewirtschaftungsmittel in Höhe von insgesamt 490 Mio. Euro 

zugeführt.  

 

Nach aktuellem Stand wurden in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen der Investiti-

onsförderung zum Platzausbau in der Kindertagesbetreuung hiervon rund 

11 Mio. Euro verausgabt. Darüber hinaus sind noch rund 9 Mio. Euro durch Bewilli-

gungen gebunden, die ab dem Jahr 2024 zur Auszahlung anstehen. 

 

Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2023 aus den oben genannten Selbstbewirtschaf-

tungsmitteln 70 Mio. Euro an den Einzelplan 20 zurückgeführt. Die Mittel wurden zur 

Fortführung des Programms Kita-Helfer:innen eingesetzt. Zum Haushalt 2024 ist zu-

dem beabsichtigt Selbstbewirtschaftungsmittel in Höhe von 174,3 Mio. Euro zur Finan-

zierung der Anpassung der Dynamisierung im KiBiz von 6 % auf rd. 10 % und zur 

Sicherung der Trägerpluralität in Kindertageseinrichtungen an den Einzelplan 20 zu-

rückzuführen. 

 

Die Zuführung zu den Selbstbewirtschaftungsmitteln erfolgt in Höhe nicht verausgab-

ter Mittel des Kapitels 07 040. Eine Prognose über die Zuführung und die damit im Jahr 

2024 zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungsmittel kann vor diesem Hinter-

grund zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden, da die Höhe der Zuführung 

von vielen Faktoren abhängig ist, die aktuell noch nicht abschließend ausgewertet wer-

den können.  

 

Darüber hinaus erfolgten in den Jahren 2022 und 2023 bislang keine Verausgabun-

gen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln des Einzelplans 07.  

 

  


